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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
 
DER BÜRGERMEISTER 

 
801/00 

 

VERWALTUNGS- 
VORLAGE 

 
 

Datum 
Eigenbetrieb Entwässerung   14.11.2000 
Bearbeitet von:   
 
Beratungsfolge Ausschüsse - Rat X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

 

 
Werksausschuss 

 
29.11.2000

 
Betreff: 
 
Erlass einer Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren (Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse, 
Abwasserabgaben, Kanalanschlussbeiträgen) und Verwaltungsgebühren (Gebührensatzung) 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren (Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse, Abwasserabgaben, Kanalanschlussbeiträgen) und Verwaltungsgebühren (Gebührensatzung): 
 

 Die Kanalbenutzungsgebühr (Schmutzwasser) wird unverändert bei 3,95 DM/m3 (2,02 Euro) verbrauchten 
Frischwassers und bei 1,75 DM/m2  (0,89 Euro) bebaute und versiegelte Fläche belassen. 
 

 Die Abfuhr von Klärschlamm aus Kleinklärgruben wird von 45,94 DM auf 55,22 DM (28,23 Euro) angehoben. 
 

 Die Verwaltungsgebühr für den Aufwand bei der Prüfung der Grundstücksentwässerung (Erteilung einer 
Entwässerungsgenehmigung) wird von bisher 160,00 DM auf 170,00 DM (86,90 Euro) bei einer Erstgenehmigung und von 
80,00 DM auf 135,00 Dm (69,00 Euro) bei einer Änderungsgenehmigung festgesetzt. 
 

 Der bisherige Kanalanschlussbeitrag von 2,70 DM /m2   (1,38 Euro) Geschossfläche wird vorläufig beibehalten. 
 

 Der Kostenersatz wird anstelle von Einheitssätzen ab 01.01.2001 nach den tatsächlichen Kosten geltend gemacht.  
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 




